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DEUTSCHER MOTORSPORT VERBAND E.V. 
 
 
 

K U R Z A U S S C H R E I B U N G 
Gültig ab 2009 

 

D M V  -  CLASSIC -  MOTOCROSS 
 
 

Datum der Veranstaltung 

Titel der Veranstaltung 

Ort der Veranstaltung 

Veranstalter / DMV-Clubnummer 

Ansprechpartner Name, Vorname 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

Telefon Telefax 

Emailadresse 

Internetseite des Clubs 
 
 
 
 
Die Ausschreibung wurde von der DMV-Sportabteilung geprüft und unter der 

Reg.-Nr     CLM / / genehmigt am ____________________ 

  

Unterschrift ______________________ Stempel 
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Die Streckenabnahme erfolgte am  ____________________   und wurde von 
 
 dem DMSB-Streckenabnahme-Kommissar____________________________ 
 
durchgeführt. 
 
Veranstaltungsleiter: 

 

Schiedsgericht: 
 

 
 

 
 

Techn. Überprüfung: 
 

Zeitnehmer: 
 

Sanitätsdienst: 
 

 
 
2. Teilnehmer: 
 
Teilnahmeberechtigt sind Fahrer ab 40 Jahre, sofern ihre Fahrkenntnisse vom Veranstaltungsleiter 
überprüft und sie zum Start zugelassen worden sind. Eine Lizenz ist nicht vorgeschrieben. Alle Teil-
nehmer müssen jedoch über ihre Mitgliedschaft im DMV, einen ADAC T1 Clubsportausweis oder 
durch das Erwerben einer Tagesmitgliedschaft eine Sportunfallversicherung vorweisen.  Sicherheits-
ausrüstung gemäß den DMSB-Richtlinien ist vorgeschrieben. 
 
 
3. Nennung und Nenngeld: 
 
Alle Teilnehmer müssen vor dem Start eine unterschriebene Nennung unter Beifügung des Nenngel-
des in Höhe von:______ € abgeben. Die Nennung von Jugendlichen muß vom Erziehungsberechtig-
ten unterschrieben sein. 
 
 
4. Klasseneinteilung: 
 Fahreralter    Motorrad Baujahr 
 
 
                         40 +                    bis 1972 
     
               50 +     bis 1970 
 

 60 +      bis 1965 
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5. Technische Bestimmungen: 
 
 
   Es dürfen Motorräder der verschiedenen Motocross-Soloklassen eingesetzt werden - 
   eine Hubraumeinteilung ist möglich aber nicht vorgeschrieben. 
 
 
6. Wertung: 
 
Die Veranstaltung wird gewertet zur/für: 
 
_________________________________________________________________________________
_ 
 
 
7. Streitfragen: 
 
Streitfragen werden nach Anhörung der Beteiligten vom Schiedsgericht unverzüglich und endgültig 
entschieden. 
 
 
8. Versicherungen: 
 
Der Veranstalter hat eine Haftpflichtversicherung mit folgenden Deckungssummen abgeschlossen: 
 
€ 1.022.600,-- für Personenschäden (€ 255.650 pro Person) 
€    511.300,-- für Sachschäden 
€         20.452,-- für Vermögensschäden 
 
Der Veranstalter hat ebenfalls eine Helfer-, Funktionärs- und Zuschauer-Unfallversicherung abge-
schlossen. Bestätigung ist die Versicherungsbescheinigung. Unfallschutz für die Teilnehmer besteht 
durch die DMV-Mitgliedschaft oder durch die Tagesversicherung. 
 
 
9. Haftung/Haftungsverzicht: 
 
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für 
Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen 
– die FIA, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport 

Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre, 
– die ADAC-Gaue, den Promoter/Serienorganisator 
– den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer 
– Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in 

Verbindung stehen 
– den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu 

benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden und 
– die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, 
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die 
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auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters 
oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen; 
gegen 
– die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer) deren Helfer, die Eigentümer, Halter der 

anderen Fahrzeuge, 
– den eigenen Bewerber, der/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anders lautende besondere 

Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer 
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Rennwettbewerb 
(ungezeitetes, gezeitetes Training, Warm-Up, Rennen), beim Slalom im Zusammenhang mit Training 
und Wertungslauf/-läufen, entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines 
gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, 
und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – 
auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – 
beruhen. 
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Der 
Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für 
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel 
unberührt. 
 
Allgemeines: 
 
Die Auslegung der Ausschreibung obliegt dem Veranstalter. Den Anordnungen des Veranstalters und 
der von ihm eingesetzten Sportwarte und Funktionäre ist Folge zu leisten. 
 
Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass während der gesamten Dauer der Veranstal-
tung ein ausgebildeter Sanitätsdienst anwesend ist. 
 
 
  
10.Allgemeines: 
 
Die Auslegung der Ausschreibung obliegt dem Veranstalter. Den Anordnungen des Veranstalters und 
der von ihm eingesetzten Sportwarte und Funktionäre ist Folge zu leisten. Etwaige Austragungsbe-
dingungen für regionale oder sonstige Meisterschaften gelten zusätzlich. 
 
Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass während der gesamten Dauer der Veranstaltung den 
Vorschriften für das Sanitäts- und Rettungswesen gemäß den DMSB-Bestimmungen entsprochen 
wird. 
 
Die Veranstaltung wird nach den derzeit gültigen DMSB-Motocross-Clubsport-Bestimmungen durch-
geführt. 
 
 
 
____________________                                   ___________________ 
Ort, Datum                               Clubstempel    Unterschrift 
 
 
Anhang:  Rahmenzeitplan für Training und Rennen 
 
 
Bitte rechtzeitig die komplette Kurzausschreibung  in 2-facher Ausfertigung zur Genehmigung bei der u.a. Adresse einreichen! 
 

 
                DMV E.V., POSTFACH 710235, 60492 FRANKFURT/Main 
                   Tel. 069/695002-11/13, Fax 069/69500221 
                     Email weichert@dmv-motorsport.de 
 


